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Kerstin Koch zum 
Ehrenmitglied ernannt
Kerstin Koch wurde zum Ehrenmitglied des Lan-
desverbandes Sachsen-Anhalt der Deutschen 
Polizeigewerkschaft im dbb durch Beschluss des 
außerordentlichen Landeskongresses der DPolG 
am 20. Mai 2022 ernannt.

Olaf Sendel: „Kerstin hat als 
langjähriges Mitglied im Lan-
desvorstand vorbildlich und 

engagiert gearbeitet. Dafür  
gebühren ihr Dank und Aner-
kennung!“  

 < Olaf Sendel und Kerstin Koch
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Verleihung der goldenen 
Krawattennadel
Frank Geppert, der Vorsitzende des Kreisverban-
des Börde, wurde für seine aktive Mitgliederbe-
treuung und -vertretung sowie das Erreichen ei-
ner Mitgliederstärke seines Kreisverbandes von 
100 Mitgliedern die goldene Krawattennadel  
verliehen. 

Olaf Sendel: „Sein Engage-
ment in unserer DPolG-Fami-
lie ist beispielhaft! Ehrlich 

und mit Herzblut setzt er sich 
für die Kolleginnen und Kolle-
gen ein!“  

Dank an Maik von Hoff  
und Stefan Perlbach
Über Jahre hinweg führte Maik von Hoff  
den Kreisverband des ZVAD Börde. 

Den Vorsitz seines Kreisver-
bandes gab er wegen Dienst-
stellenwechsels ab. Er leistete 
eine sehr gute Arbeit und war 
für den Landesvorstand ein 
verlässlicher Ansprechpartner. 
Für seinen Einsatz wurden Ihm 
Dank und Anerkennung aus-
gesprochen.

Als langjährigem Vorsitzenden 
des Kreisverbandes Magde-

burg wurde Stefan Perlbach für 
seine engagierte und umsichti-
ge Arbeit gedankt. Mit seinem 
Ausscheiden übergab er die 
Geschäfte an Rene Dunkel-
mann.   

 < Maik von Hoff

 < Stefan Perlbach
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 < Frank Geppert (links) und Olaf Sendel

9

La
nd

es
ve

rb
an

d 
Sa

ch
se

n-
A

nh
al

t

> DPolG Polizeispiegel | Juli/August 2022

Sachsen-Anhalt



Antwort der Landesregierung auf eine 
Kleine Anfrage im Landtag (Auszug)
Quelle: Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen 
Beant wortung, Drucksache Landtag Sachsen-Anhalt, KA 8/408 vom 18. Januar 2022

Vorbemerkung des Anfragestellers: Laut Koalitionsvertrag soll die 
Landespolizei Sachsen-Anhalt binnen von fünf Jahren mindestens 
7 000 Polizeivollzugsbeamte im aktiven Dienst haben. Dies gibt 
Anlass zu Nachfragen, wie sich der derzeitige Personalbestand 
und die Personalentwicklung im Polizeivollzugsdienst darstellen.

Frage 11: Wie viele Anwärter(innen) sollten nach Planung der 
Landesregierung in den Jahren 2017 bis 2021 den Vorberei-
tungsdienst für die Laufbahn des Polizeivollzugsdienstes begin-
nen? Wie viele Bewerbungen wurden jeweils eingereicht? Wie 
viele Anwärter(innen) hatten in den Jahren 2017 bis 2021 den 
Vorbereitungsdienst begonnen? Wie viele dieser Anwärter(in-
nen) haben den Vorbereitungsdienst bereits erfolgreich abge-
schlossen oder absolvieren diesen derzeit noch? Bitte die Zahlen 
nach Einstellungstermin und Studium sowie Ausbildung auf-
schlüsseln.

Antwort auf Frage 11: Die erfragten Angaben sind der nachste-
henden Tabelle zu entnehmen.

Frage 12: Welche sind nach Einschätzung der Landesregierung die 
maßgeblichen Gründe, weswegen Anwärter den Vorbereitungs-
dienst abbrechen oder nicht erfolgreich abschließen?

Antwort auf Frage 12: Häufige Gründe für das vorzeitige Aus-
scheiden aus dem Vorbereitungsdienst sind neben dem Nichtbe-
stehen der Prüfung auch Entlassungen auf eigenen Wunsch. Die 
Entlassung auf eigenen Wunsch wird hauptsächlich mit dem 

Überdenken der Berufswahl oder anderer privater  
Ur sachen begründet. Weitere Gründe sind die zwi-
schenzeitlich eingetretene Polizeidienstunfähig-
keit oder die Feststellung der charakterlichen 
Ungeeignetheit.

Frage 13: Wie viele Absolventen der Jahre 
2017 bis 2019 wurden nach erfolgreichem  
Abschluss der Ausbildung oder des Studiums 
nicht in den Landesdienst Sachsen-Anhalt ein-
gestellt? Welches waren die jeweiligen Gründe?

Antwort auf Frage 13: In den Jahren 2017 bis 
2019 wurden insgesamt 27 Absolventinnen 
und Absolventen nach erfolgreichem Ab-
schluss der Ausbildung oder des Studiums 
nicht in den Landesdienst Sachsen-Anhalt 
eingestellt. Einige Absolventinnen und Absol-
venten beginnen unmittelbar nach erfolgrei-
chem Abschluss ihrer Ausbildung das Studium im 
Vorbereitungsdienst der Laufbahngruppe 2.1. Weitere Gründe 
sind die Feststellung der zwischenzeitlich eingetretenen Polizei-
dienstunfähigkeit oder es erfolgte keine Übernahme in den Poli-
zeivollzugsdienst aufgrund eines während des Vorbereitungs-
dienstes begonnenen und noch laufenden Ermittlungs-/Straf-/
Disziplinarver fahrens. Des Weiteren wird von einigen Absolven-
tinnen und Absolventen auch keine Übernahme gewünscht, da 
sie sich aus privaten Gründen beruflich in anderen Bereichen 
orientieren.

Frage 14: Bei welchen Behörden und Einrichtungen der Landes-
polizei wurden in den Jahren 2017 bis 2021 die Absolventen nach 
erfolgreichem Abschluss des Vorbereitungsdienstes eingestellt? 
Bitte nach Laufbahngruppe aufschlüsseln.

Antwort auf Frage 14: In den Jahren 2017 bis 2018 erfolgten 
die Einstellungen der Absolventinnen und Absolventen nach 
erfolgreichem Abschluss des Vorbereitungsdienstes jeweils in 
den Laufbahngruppen 1.2 und 2.1 in den Polizeidirektionen 
Sachsen-Anhalt Nord, Süd, Ost und der Landesbereitschafts-
polizei. In den Jahren 2019 bis 2021 erfolgten die Einstellungen 
der Absolventinnen und Absolventen nach erfolgreichem Ab-
schluss des Vorbereitungsdienstes jeweils in den Laufbahn-
gruppen 1.2 und 2.1 in den Polizeiinspektionen Magdeburg, 
Halle (Saale), Dessau-Roßlau, Stendal sowie in der Abteilung 2 
der Polizeiinspektion Zentrale Dienste.

Zum 1. September 2019 erfolgte eine Zuweisung von fünf Absol-
ventinnen und Absolventen an das Landeskriminalamt Sachsen-
Anhalt.
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Frage 15: Inwieweit konnte dem Wunsch der Absolventen nach 
einer bestimmten örtlichen oder/und behördenbezogenen Ver-

wendung entsprochen werden? Welches waren die bevorzugten 
Orte, Regionen und Behörden, in denen die Absolventen ein-

gesetzt werden wollten? Ergibt sich vor dem Hintergrund die-
ser Erkenntnisse aus Sicht der Landesregierung Handlungs-
bedarf hinsichtlich einer verstärkten Werbung für die 
Laufbahnausbildung beziehungsweise das Studium für den 
Polizeivollzugsdienst in bestimmten Regionen des Landes?

Antwort auf Frage 15: Jede Polizeianwärterin und jeder Poli-
zeianwärter hat sich zu Beginn ihres oder seines Vorberei-

tungsdienstes damit einverstanden erklärt, im Anschluss an 
den Vorbereitungsdienst im ganzen Land Sachsen-Anhalt einge-
setzt zu werden und ihre oder seine Versetzungswilligkeit schrift-
lich erklärt. 

In Anlehnung an den Erlass zu den Verwendungsgrundsätzen im 
Anschluss an den Vorbereitungsdienst/die Einführungszeit vom 
16. November 2011 (zuletzt geändert durch Erlass vom 30. März 
2016) erfolgt eine bedarfsgerechte und belastungsbezogene Ver-
teilung der Absolventinnen und Absolventen auf die Polizeiins-
pektionen Magdeburg, Halle (Saale), Dessau-Roßlau, Stendal und 
die Polizeiinspektion Zentrale Dienste. Dabei können die drei leis-
tungsstärksten Polizeianwärterinnen und Polizeianwärter des  
jeweiligen Ausbildungs- und Studienjahres ihre Erstbehörde in-
nerhalb des Polizeivollzugsdienstes selbst wählen. Die Spitzen-
sportlerinnen und Spitzensportler werden nach erfolgreicher  
Beendigung des Vorbereitungsdienstes ausschließlich der Polizei-
inspektion Zentrale Dienste zugewiesen. Grundsätzlich werden 
soziale Kriterien bei der Zuweisung der Absolventinnen und Ab-
solventen berücksichtigt. Handlungsbedarf hinsichtlich einer ver-
stärkten Werbung für die Laufbahnausbildung beziehungsweise 
das Studium für den Polizeivollzugsdienst in bestimmten Regio-
nen des Landes ergibt sich nicht.

Frage 16: Wie viele Beamte wurden in den Jahren 2017 bis 2021 
ohne die Absolvierung des Vorbereitungsdienstes in ein status-
rechtliches Amt welcher Laufbahngruppe des Polizeivollzugsdiens-
tes eingestellt oder ernannt (horizontaler Laufbahnwechsel)? Auf 
welcher Rechtsgrundlage erfolgten solche Einstellungen oder Lauf-
bahnwechsel und welches waren die dafür maßgeblichen Gründe? 
Bitte die entsprechenden Zahlen nach Jahren aufschlüsseln.

Antwort auf Frage 16: Seit 2016 besteht die Möglichkeit, dass 
ehemalige Feldjägerinnen und Feldjäger der Bundeswehr nach 
ihrer aktiven Zeit bei der Bundeswehr als Polizeivollzugsbeamtin-
nen und Polizeivollzugsbeamte in der Landespolizei eine berufli-
che Perspektive finden.

Hierfür ist mit der Änderung der Polizeilaufbahnverordnung vom 
26. Juli 2016 (GVBI. LSA S. 220) die Laufbahn des Polizeivollzugs-
dienstes des Landes Sachsen-Anhalt für Bewerberinnen und Be-
werber aus der Bundeswehr, die die Ausbildung zum Feldjägerfeld-
webel mit der Bezeichnung ATN/ATB 300 0460 Feldjägerfeldwebel 
SK erfolgreich abgeschlossen haben, geöffnet worden. Mit der An-
erkennung des Ausbildungsnachweises wurde somit die Voraus-
setzung geschaffen, den Erwerb der Laufbahnbefähigung für den 
Polizeivollzugsdienst zu ermöglichen. Die Einstellung der ehemali-
gen Feldjägerinnen und Feldjäger der Bundeswehr erfolgt gemäß 

Art. 33 Abs. 2 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutsch-
land (GG) in die Laufbahngruppe 1.2 des Polizeivollzugdienstes als 
Polizeiobermeisterin oder Polizeiobermeister.

Weitere Einstellungen ohne die Absolvierung des Vorberei-
tungsdienstes erfolgten in der Laufbahngruppe 2.2 des Polizei-
vollzugsdienstes. Rechtsgrundlage für die Einstellung ist § 14 
Abs. 4 Satz 3 LBG LSA in Verbindung mit § 11 Satz 1 Nr. 4 der 
Polizeilaufbahnverordnung. Maßgebliche Gründe für die Ein-
stellung beziehungsweise Ernennung liegen in der Qualifikati-
on der Bewerberinnen und Bewerber und in dem personellen 
Bedarf in der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt im Poli-
zeivollzugsdienst. Die Einstellung erfolgt gemäß Art. 33 Abs. 2 
GG in die Laufbahngruppe 2.2 des Polizeivollzugsdienstes als 
Polizeirätin oder Polizeirat.

Folgende Einstellungen sind erfolgt:

Laufbahngruppe 1.2 Laufbahngruppe 2.1
2017 0 0
2018 4 0
2019 5 2
2020 5 0
2021 2 0

Frage 17: Wie viele Beamte des Polizeivollzugsdienstes sind in 
den Jahren 2017 bis 2021 in eine Laufbahn einer anderen Fach-
richtung gewechselt? Welches waren die dafür maßgeblichen 
Gründe? Bitte die entsprechenden Zahlen nach Jahren auf-
schlüsseln.

Antwort auf Frage 17: Ein Laufbahnwechsel einer Polizeivoll-
zugsbeamtin oder eines Polizeivollzugsbeamten in eine Lauf-
bahn einer anderen Fachrichtung erfolgte ausschließlich bei 
festgestellter Polizeidienstunfähigkeit im Sinne des § 107 LBG 
LSA und ist innerhalb der Landespolizei nur für die Laufbahn des 
allgemeinen Verwaltungsdienstes möglich. Um eine Weiterbe-
schäftigung der dienstunfähigen Polizeivollzugsbeamtin oder 
des dienstunfähigen Polizeivollzugsbeamten zu ermöglichen, 
wird die gesundheitliche Eignung für die Laufbahn des allgemei-
nen Verwaltungsdienstes geprüft. Bei gesundheitlicher Eignung 
für den allgemeinen Verwaltungsdienst wird die Absolvierung 
des Beschäftigtenlehrganges I beziehungsweise II ermöglicht. 
Nach erfolgreichem Abschluss liegt die Befähigung für die Lauf-
bahn Allgemeiner Verwaltungsdienst durch Umschulung ge-
mäß § 28 der Laufbahnverordnung vor.

In den Jahren 2017 bis 2021 sind insgesamt zehn Polizeivollzugs-
beamtinnen und Polizeivollzugsbeamte von der Laufbahn des  
Polizeivollzugsdienstes in die Laufbahn des allgemeinen Ver-
waltungsdienstes gewechselt.

Laufbahnwechsel
2017 4
2018 4
2019 2
2020 1
2021 1
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 < Härtefallkommission Sachsen-Anhalt

Innenministerin und Kommissionsvorsitzende stellen Bericht für das Jahr 2021 vor 
Sachsen-Anhalts Innenministerin Dr. Tamara 
Zieschang und die Vorsitzende der Härtefall-
kommission, Monika Schwenke, haben den 
Bericht der Härtefallkommission für das Jahr 
2021 vorgestellt. Die Kommission hat im ver-
gangenen Jahr elf Anträgen zu Härtefallersu-
chen stattgegeben. Die Innenminister haben 
diesen Ersuchen jeweils zugestimmt. Damit 
wurde 18 abgelehnten Asylbewerberinnen 
und Asylbewerbern, unter ihnen zwei Familien 
mit fünf minderjährigen Kindern, aus dringen-
den humanitären Gründen eine zunächst ein-
jährige Aufenthaltserlaubnis erteilt. Die Men-
schen kommen aus dem Iran (vier Fälle) sowie 
in je einem Fall aus Afghanistan, der Elfenbein-
küste, Eritrea, dem Irak, dem Kosovo, der Russi-
schen Föderation und Türkei.

Kommissionsvorsitzende Monika Schwenke: 
„Die Arbeit in der Härtefallkommission ist 
von Sachlichkeit und gegenseitigem Respekt 
auch bei teilweise unterschiedlicher Auffas-
sung zu den dargelegten Härtefallkriterien 
geprägt. Die Mitglieder verfolgen das ge-
meinsame Ziel, eine unter Berücksichtigung 
des Einzelfalles angemessene Entscheidung 
zu treffen. Das ist bei den vorgetragenen 
vielfältigen menschlichen Schicksalen und 
im Wissen um die oft großen Probleme der 
Betroffenen nach Rückkehr in ihr Herkunfts-
land nicht einfach.“

Innenministerin Dr. Tamara Zieschang: „Hin-
ter jedem Antrag auf Härtefallersuchen steht 

ein besonderes persönliches Schicksal. Um 
unzumutbare Härten für die geflüchteten 
Menschen abzuwenden, prüft die Kommissi-
on mit großer Sach- und Fachkompetenz akri-
bisch jeden Einzelfall. Daher konnte ich mich 
allen vorgelegten Ersuchen anschließen. Ich 
bin zuversichtlich, dass die Menschen, für die 
unter humanitären Gesichtspunkten die Er-
teilung von Aufenthaltserlaubnissen ange-
ordnet werden konnte, künftig einen wert-
vollen Beitrag für die Gesellschaft leisten 
werden. Den Mitgliedern der Kommission 
spreche ich meinen Dank aus.“

Insgesamt beriet die Kommission im Jahr 
2021 abschließend in acht Sitzungen über 20 
Anträge (einer davon aus dem Jahr 2019, sie-
ben aus 2020). Bei elf Anträgen (davon fünf 
aus 2020) beschloss die Kommission ein Här-
tefallersuchen, da sie dringende humanitäre 
oder persönliche Gründe feststellte, die ei-
nen weiteren Aufenthalt im Bundesgebiet 
rechtfertigen.

Neu eingegangen sind 19 Anträge, die 32 
Menschen, davon fünf Familien mit sechs 
minderjährigen Kindern, betreffen. Haupt-
gründe für die Antragstellung waren der  
bereits erreichte Grad der Integration, vor 
allem bei Kindern, sowie allgemeine Härte-
fallgesichtspunkte, wie die gesundheitliche 
Situation. Herkunftsländer der betroffenen 
Menschen waren Iran (vier Anträge), Afgha-
nistan und Burkina Faso (je zwei Anträge) 

sowie Elfenbeinküste, Eritrea, Georgien, Gui-
nea-Bissau, Indien, Kosovo, Mali, Russische 
Föderation, Serbien und Syrien (je ein An-
trag). Offen sind derzeit noch elf Anträge.

Hintergrund:

Das seit 2005 bestehende Gremium der Här-
tefallkommission prüft Fälle, in denen hier 
lebende Ausländerinnen und Ausländer, de-
nen nach geltendem Recht kein Aufenthalts-
recht zusteht und die dadurch ausreisepflich-
tig sind, unter Härtegesichtspunkten der 
Verbleib in Deutschland ermöglicht werden 
kann. Dazu bringen die Mitglieder Anträge in 
die Kommission ein, die dort beraten wer-
den. Vor der Beratung und Entscheidung der 
Anträge erfolgt durch das jeweilige antrag-
stellende Kommissionsmitglied eine aus-
führliche Recherche zur individuellen Auf-
enthalts- und Integrationsbiografie der 
betroffenen Menschen.

Wird durch die Kommission ein Härtefallersu-
chen beschlossen, kann die Innenministerin 
dem Beschluss entsprechen und ein Aufent-
haltsrecht für die Menschen anordnen. 
Grundlage ist § 23 a des Aufenthaltsgesetzes.

Weitere Informationen zur Härtefallkommis-
sion des Landes Sachsen-Anhalt: mi.sachsen- 
anhalt.de/haertefallkommission/

Quelle: Pressemitteilung des Ministeriums für 
Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt, 

Nr. 058/2022 vom 30. Mai 2022

 < Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Entlastung kinderreicher Familien in der sozialen Pflegeversicherung 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
das Bundesverfassungsgericht hatte sich 
aufgrund zweier Verfassungsbeschwerden 
mit der Frage zu befassen, inwieweit bei-
tragspflichtige Eltern in der sozialen Pflege-
versicherung unabhängig von der Zahl der 
von ihnen betreuten und erzogenen Kinder 
mit gleichen Beiträgen belastet werden dür-
fen. Auch in Bezug auf die Beitragserhebung 
in der gesetzlichen Rentenversicherung so-
wie der gesetzlichen Krankenversicherung 
lagen entsprechende Verfassungsbeschwer-
den vor. Am 25. Mai 2022 hat das Bundesver-
fassungsgericht seine diesbezügliche Ent-
scheidung vom 7. April 2022 veröffentlicht. 
Die Richterinnen und Richter sind zu der Ent-
scheidung gekommen, dass die derzeitige 
Benachteiligung im Bereich der sozialen Pfle-
geversicherung von Eltern mit mehreren Kin-
dern gegenüber solchen mit nur einem Kind 
mit Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz unvereinbar ist 
und eine Neuregelung gefordert. Im Hinblick 
auf die Beitragserhebung in der gesetzlichen 
Kranken- und Rentenversicherung wird eine 
entsprechende Benachteiligung kinderrei-
cher Familien jedoch nicht gesehen, da der 

wirtschaftliche Erziehungs-
aufwand dort jeweils ausrei-
chend kompensiert wird. Hier 
sind insbesondere die Aner-
kennung von Kindererzie-
hungszeiten in der gesetzli-
chen Rentenversicherung 
sowie die beitragsfreie Mit-
versicherung von Kindern in 
der gesetzlichen Krankenver-
sicherung zu nennen. Bereits 
im Jahr 2001 hatte das Bun-
desverfassungsgericht geur-
teilt, dass es nicht mit dem Grundgesetz ver-
einbar sei, wenn Eltern einen genauso hohen 
Beitrag in der sozialen Pflegeversicherung 
zahlen wie Kinderlose, denn Erstere leisteten 
einen „generativen Beitrag zur Funktionali-
tät eines umlagefinanzierten Sozialversiche-
rungssystems“. Es folgte eine entsprechende 
Beitragssatzanpassung durch einen Beitrags-
zuschlag für Kinderlose. In ihrem nun veröf-
fentlichten Urteil sind die Richterinnen und 
Richter jedoch zu der Entscheidung gekom-
men, dass die Unterscheidung zwischen Fa-

milien mit und ohne Kinder zu 
kurz greift, denn mit der Zahl der 
Kinder stiegen auch die Kosten. 
Aus Sicht der Richterinnen und 
Richter tritt die Benachteiligung 
bereits ab einschließlich dem 
zweiten Kind ein und erfordert 
gesetzliches Handeln. Konkret 
bedeutet die Entscheidung, dass 
der Gesetzgeber bis zum 31. Juli 
2023 eine Neuregelung vorzu-
nehmen hat, in der die Beitrags-
sätze entsprechend der konkre-

ten Zahl der Kinder anzupassen sind. Der dbb 
wird sich im Rahmen des anstehenden Ge-
setzgebungsverfahrens einbringen und in 
seiner Stellungnahme Aspekte intergenerati-
oneller Gerechtigkeit genauso abwägen wie 
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 

Mit kollegialen Grüßen 

Ulrich Silberbach, dbb Bundesvorsitzender 

Quelle: Az.: 1 BvL 3/18, 1 BvR 2824/17,  
1 BvR 2257/16, 1 BvR 717/16

 < Ulrich Silberbach
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